
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zurückgeben! 
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Teilnahmebedingungen des Kommunalbetriebes Krefeld AöR für die Vergabe 
von Bauleistungen  
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“, Teil A „Allge-
meine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen“ (VOB/A, Abschnitte 1 bzw. 2). 
 

Allgemeines 
 

Verfahren bei elektronischer Bereitstellung der Vergabeunterlagen: 
Die gesamte Kommunikation im Vergabeverfahren wird in deutscher Sprache ausschließlich über den Verga-
bemarktplatz des Landes NRW unter www.evergabe.nrw.de durchgeführt. 
 

Verfahren bei postalischer Bereitstellung der Vergabeunterlagen: 
Die Kommunikation bei postalischer Bereitstellung der Vergabeunterlagen erfolgt schriftlich, per E-Mail oder 
per Telefax in deutscher Sprache. 

 

1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
  

 Nach Erhalt der Vergabeunterlagen hat der Bieter diese auf Vollständigkeit zu überprüfen. Sollte er 
unvollständige Unterlagen erhalten haben, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsab-
gabe darauf hinzuweisen. Nachteile, die sich daraus ergeben, dass ein Angebot auf Grundlage unvoll-
ständiger Unterlagen abgegeben wurde, gehen zu Lasten des Bieters. 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung 
beeinflussen können oder liegen Widersprüche zwischen einzelnen Teilen der Leistungsbeschreibung 
vor, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen. 
Diese Hinweispflicht besteht auch, wenn der Bewerber nach einem Ortstermin der Auffassung ist, 
dass das Leistungsverzeichnis nicht oder nicht vollständig die erforderlichen Leistungen enthält. 
Erkennbare Verstöße in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen müssen unverzüglich, spä-
testens bis zum Ablauf der Angebots-/ Bewerbungsfrist gerügt werden. 

  

2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
  

 Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässi-
gen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich oder rechtlich mit anderen Unternehmen verbunden ist. 
Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften. 

  

3. Angebot 
  

3.1 Für das Angebot sind die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden. Das 
Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein 
nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.  
Anstelle des vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnisses können selbstgefertigte Ab-
schriften oder Kurzfassungen verwendet werden. Die vom Auftraggeber verfasste Langfassung des 
Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. Kurzfassungen müssen die Ordnungszahlen (Positio-
nen) des vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnisses vollzählig, in der gleichen Reihen-
folge und mit den gleichen Nummern enthalten. Sie müssen für jede Teilleistung nacheinander die 
Ordnungszahl, die Menge, die Einheit, den Einheitspreis und den Gesamtbetrag, darüber hinaus den 
jeweiligen Kurztext sowie die dem Leistungsverzeichnis entsprechenden Zwischensummen der Leis-
tungsabschnitte, die Angebotssumme und alle vom Auftraggeber geforderten Textergänzungen ent-
halten. Die Kurzfassung ist zusammen mit dem vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnis 
Bestandteil des Angebots.  
Der Bieter ist verpflichtet, auf Anforderung des Auftraggebers vor Auftragserteilung ein vollständig 
ausgefülltes Leistungsverzeichnis nachzureichen. 
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3.2 Das Angebot muss vollständig sein. Die Möglichkeit zu einer Nachforderung im Sinne von § 16 a 
VOB/A bzw. § 16a EU VOB/A bleibt unberührt. Das Angebot darf die Preise und die geforderten Erklä-
rungen und Angaben nur an den bezeichneten Stellen der Vergabeunterlagen enthalten.  
Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Änderungen und Ergänzun-
gen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig.  
Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.  

3.3 Ausschluss sonstiger Bestimmungen und Regelungen zu den Vertragsbestandteilen  
Etwaige Vorverträge, in den Vergabeunterlagen nicht als Vertragsbestandteile aufgeführte Unterlagen, 
Protokolle, Klauselwerke oder sonstige Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses 
Vertrages, insbesondere Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers, sind nicht 
Vertragsbestandteil. 

3.4 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 
3.5 Die zulässigen Formen der Angebotsabgabe richten sich nach der Bekanntmachung bzw. den bereit-

gestellten Vergabeunterlagen. 
Bei zugelassener schriftlicher Angebotsabgabe müssen die Angebote an der dafür vorgesehenen 
Stelle unterzeichnet und alle Eintragungen dokumentenecht sein. 
Soweit elektronische Angebote zugelassen sind, sind diese ausschließlich über den Vergabemarkt-
platz Rheinland www.evergabe.nrw.de einzureichen; hierzu ist eine kostenlose Registrierung erforder-
lich. Näheres zur Form der Angebotsabgabe ist den „Hinweisen zur Form der Einreichung von Teilnah-
meanträgen und Angeboten“ zu entnehmen. 

3.6 Ein angebotenes Skonto wird bei der Angebotswertung nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel min-
destens 14 Tage angegeben werden. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes 
und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 
Das Skonto gilt für jede einzelne fristgerechte Zahlung. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. Die Preise (Einheitspreise, 
Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer zu benennen. Der Umsatzsteuer-
betrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragsertei-
lung Vertragsinhalt. 

3.8 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforder-
ten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt 
nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheits-
preise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen um-
legt, von der Wertung ausgeschlossen. 

3.9 Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation vorzulegen. Dies gilt auch für Nach-
unternehmerleistungen. 

  

4. Nebenangebote 
  

4.1 Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet 
sein. Die Anzahl von Nebenangeboten ist an der in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stellen auf-
zuführen. 

4.2 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri-
gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. 
Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. der Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuwei-
sen.  

4.3 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende An-
gaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 
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4.4 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelprei-
sen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.5 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.4 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

4.6 Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. Andere sind nur in Verbindung mit einem Hauptan-
gebot zugelassen. Sollen Preisnachlässe (ohne Bedingungen) für Nebenangebote zum Hauptangebot 
gelten, so hat der Bieter dies im Nebenangebot zu erklären. 

  

5. Bietergemeinschaften 
  

 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,  
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist (national) bzw. die beabsich-

tigte Rechtsform im Auftragsfall mitgeteilt wird (EU-weit), 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt. 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben.  
 

Sofern nicht öffentlich bzw. im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-
gemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unter-
nehmen gebildet haben, nicht zugelassen. 

  

6. Nachunternehmer und deren Nachunternehmer 
  

 Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Nachunternehmern und deren Nachunternehmern aus-
führen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmer bzw. deren 
Nachunternehmer auszuführenden Leistungen angeben und hat diese ohne Aufforderung spätestens 
bis zum Leistungsbeginn des Nachunternehmers mit Namen, gesetzlichen Vertretern und Kontaktda-
ten bekannt zu geben. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer für seine Nachunter-
nehmer Erklärungen und Nachweise zur Eignung gemäß Ziffer 8 vorzulegen. 

  

7. Eignungsleihe (nur in EU - Vergabeverfahren) 
  

 Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-
meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der Verpflich-
tungserklärung abzugeben. 
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entspre-
chende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu er-
setzen. 

  

8. Eignung 
  

8.1 Vom Bieter können zum Beleg seiner Eignung Eigenerklärungen und Nachweise verlangt werden. So-
fern Nachweise gefordert werden, genügt die Einreichung einer einfachen Fotokopie, sofern nicht aus-
drücklich eine beglaubigte Fotokopie oder ein Original verlangt wird. 

8.2 Der Nachweis einer positiven Eintragung in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-  un-
ternehmen (www.pq-verein.de) ersetzt die Erklärungs- und Nachweispflicht nach den Ziffern 3 und 4 
der Angebotsaufforderung, soweit die geforderten Erklärungen und Nachweise dort hinterlegt sind. 

8.3 In EU – Vergabeverfahren wird als vorläufiger Nachweis der Eignung eine ausgefüllte „Einheitliche Eu-
ropäische Eigenerklärung“ (EEE) anerkannt. 

8.4 Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche 
Sprache beizufügen. 
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9. Kosten 
  

 Für das Bearbeiten und Einreichen des Angebots wird eine Entschädigung nur gewährt, wenn dies in 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe ausdrücklich angegeben ist. 

  

10. Weiteres:  
       

 


